
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Innerhalb der Flächen ABCDA und EFGHE ist jeweils die Errichtung von einge-
schossigen, mit der Zweckbestimmung -ÖFFENTLICHER SPORTPLATZ- zu ver-
einbarenden baulichen Anlagen zulässig.

2. Innerhalb der Fläche JKLMNOJ sind Stellplätze zulässig.

3. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

4. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen
und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in §9 Abs.1
BauGB bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.
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